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Multikopter in den Koffer und los
geht’s – so einfach ist es nicht, vor
der Reise muss vieles überdacht
werden. Wohin mit den Akkus im
Flieger? Wie darf ich einreisen?
Brauche ich eine Versicherung?
Und welche ist überhaupt die
richtige Drohne für meine Flug-,
Auto- oder Backpacker-Reise?

Von Hannes A. Czerulla

Dauernd die gleichen Fotos vom
Traumstrand, das obligatorische

Gruppenbild beim Wandern und zwi-
schendurch ein verwackeltes Video der
Actioncam – schnarch. Spannender wird

es, wenn man einen Multikopter mit 
Kamera auf die Reise mitnimmt. Ähnlich
wie die Actionkameras vor ein paar Jah-
ren produzieren Drohnen Videos und
Fotos aus überraschenden Perspektiven
und von eigentlich unerreichbaren
Orten.

Wer also Wert auf schicke Reise -
videos und -fotos legt, wird es nie bereu-
en, den Multikopter dabei zu haben. Doch
ist es damit allein nicht getan. Denn liegt
die Drohne erstmal im Koffer, kann noch 
vieles schief gehen: Ist das Gerät nicht ge-
nügend geschützt, kommt nur Elektro-
schrott im Hotel an. Für den Transport im
Flugzeug gelten undurchsichtige Vor-
schriften. Gerät man im falschen Land an
die falschen Beamten, wird der Multikop-
ter beschlagnahmt – oder man verbringt
seinen Urlaub gar im  Gefängnis. Und zu-

letzt sollte man der  eigenen Tollpatschig-
keit Tribut zollen, indem man eine Haft-
pflichtversicherung abschließt.

Packliste
Was muss alles ins Gepäck, damit der
Multikopter den ganzen Urlaub lang ein-
satzfähig bleibt? Speicherkarten, mindes-
tens ein Akku und das passende Ladegerät
sind selbstverständlich. Fast alle Droh-
nenakkus haben einen proprietären Lade-
anschluss. Einer der wenigen Ausnahmen
bildet die DJI Spark, die selbst einen
Micro-USB-Anschluss hat und den gerade
eingesetzten Akku darüber lädt. Aller-
dings verlängert sich dadurch die Ladezeit
um ein Vielfaches. 

Wir empfehlen dringend, die Fern-
steuerung miteinzupacken. Zwar lassen
sich viele Modelle auch per Smartphone
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steuern, erfahrungsgemäß grenzt es aber
an Verantwortungslosigkeit, sie auf diese
Art zu fliegen: Die auf dem Touchscreen
dargestellten Steuerelemente reagieren
extrem unpräzise, weswegen die meisten
Drohnen ihre maximale Geschwindigkeit
auf etwa 15 Kilometer pro Stunde redu -
zieren. Zudem sperren die Apps einige
 Manöver und Flugmodi. Die Reichweite
entspricht nur einem Bruchteil dessen,
was man per Fernsteuerung mit leistungs-
fähigerer Funkhardware erreicht. 

Die meisten Fernsteuerungen laden
per Micro-USB oder Typ-C. Glücklicher-
weise bringen einige Netzteile gleich ein
bis zwei USB-Buchsen mit. Außer der
Fernsteuerung lassen sich hier auch
Smartphone, Tablet oder Kamera laden.

Ob mehrere Akkus nötig sind, muss
jeder für sich entscheiden: Wer die Droh-
ne nur für den Strandspaziergang aus
dem Hotelzimmer holt, ist mit den übli-
chen Laufzeiten von 15 bis 30 Minuten
einigermaßen gut bedient. Doch bereits
für mehr als einen Start pro Tag braucht
man einen zweiten Stromspender. Ärger-
lich ist es beispielsweise, wenn das High-
light der Tour erst am Ende des Tages

auftaucht, aber der kleine Flug zwischen-
durch schon den Akku leer gesaugt hat.
Wer sich für mehrere Akkus entscheidet,
sollte beim Hersteller nach einem Mehr-
fachladegerät suchen – drei Akkus nützen
wenig, wenn man nur einen pro Nacht
laden kann.

Auch wenn die Drohnen meist Flash-
Speicher eingebaut haben, ist dieser 
nur als Notfalllösung anzusehen. Eine
Speicherkarte sollte zusätzlich ins Flug-
gerät. Dabei lohnt es sich, auf die vom
 Hersteller empfohlenen Speicherge-
schwindigkeiten zu achten – 4K-Videos
 verursachen einen großen Datenstrom.
 Mindestens eine Ersatzkarte und ein
Smartphone, Tablet oder Notebook für
regelmäßige Backups sollten ebenfalls ins
Gepäck.

Ob man Ersatzrotoren oder Propeller-
schützer mitnimmt, sollte man davon ab-
hängig machen, wo man wie mit welchem
Fluggerät fliegt. Beim freien Flug weit
über dem Strand oder der Steppe braucht
man sich wenig Sorgen um den Zustand
der Propeller zu machen. Möchte man im
Wald oder in Innenräumen fliegen, stellen
die Ersatzteile beziehungsweise Schützer

eine sinnvolle Investition dar – vor allem
bei starren Rotoren.

Versicherungen
Das deutsche Luftverkehrsgesetz schreibt
eine Haftpflichtversicherung für Droh-
nenpiloten vor. Deswegen sollte sie sowie-
so vorhanden sein. Außer speziellen Mul-

Modellspezifische Transporttaschen
vom Drohnenhersteller haben den
Vorteil, dass sie so gut wie keinen Platz
verschwenden und das gesamte
Equipment aufnehmen.

Internationale Gesetzeslage für den Drohnenflug
Frei fliegen kann man in keinem Land der Welt. Mittlerweile hat fast jeder Staat Gesetze für den Drohnenflug 
erlassen, doch unterscheiden sie sich teils deutlich. Grob kann man die Nationen in drei Kategorien unterteilen.

Flüge und Einfuhr sind grundsätzlich 
ohne Genehmigung erlaubt. Möchte man 
seine Drohne außerhalb der Vorschriften 
fliegen, vergeben die Behörden meist 
Sondergenehmigungen.

Eine Drohne einzuführen oder zu fliegen, ist 
nur nach Registrierung, mit Genehmigung 
oder nach einer Prüfung erlaubt.

Drohnenflüge sind grundsätzlich für Privat- 
personen nicht erlaubt. Bei der Einreise kann das 
Fluggerät beschlagnahmt werden. In einigen 
Ländern droht auch Verhaftung bei Besitz.

Keine eindeutigen Informationen vorhanden.
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tikopter- beziehungsweise Modellflugver-
sicherungen gibt es auch Kombinationen
aus klassischer Haftpflicht und Flughaft-
pflicht. Immer mehr klassische Haft-
pflichtversicherungen decken Drohnen-
schäden ab, in der Regel sogar weltweit.
Allerdings findet man besonders bei die-
sen Anbietern oft zahlreiche Einschrän-
kungen in den Vertragsbedingungen. 
Einige verbieten beispielsweise die Veröf-
fentlichung von Bildmaterial. Die Privat-
haftpflichtversicherungen decken keine
kommerziellen Flüge ab. Die Preise sol-
cher Versicherungen bewegen sich zwi-
schen 30 und 100 Euro pro Jahr.

Achten Sie vor allem auf das erlaubte
Gewicht der Drohne. Bei einigen Anbie-
tern findet man auch die Klausel, dass nur
Flugmodelle versichert sind, die gesetz-
lich nicht versicherungspflichtig sind. Das
würde Drohnen ausschließen, da bei
ihnen ja diese Pflicht besteht. Weiter kri-
tisch ist die Gefährdungshaftung, die von
den wenigsten dieser Versicherungen ab-
gedeckt wird. Es geht dabei darum, dass
klassische Haftpflichtver sicherungen nur
Schäden abdecken, die der Versicherte
nachweislich verursacht hat. Verursacht
die Drohne einen Schaden, weil sie bei-
spielsweise von einer Windböe  erfasst
wurde oder ein Vogel sie rammt, könnte
die Versicherung die Zahlung verweigern
und auf den eigentlichen Verursacher ver-

weisen. Nach Luftrecht greift in diesem
Fall aber die Gefährdungshaftung, nach
der derjenige haften muss, der das Risiko,
in diesem Fall die Drohne, in den Luft-
raum gebracht hat.

Besser auf die Bedürfnisse von Droh-
nenpiloten zugeschnitten sind Luftfahrt-
haftpflichtversicherungen, die sich expli-
zit auf den Drohnen- und Modellflug be-
ziehen. So bietet beispielsweise die Deut-
sche Modellsportorganisation (DMO) eine
solche Versicherung ab 40 Euro Jahresprä-
mie an. Wird man Mitglied in einem Mo-
dellsportverband, beispielsweise DMVF,
MFSD, DMO, ist eine Luftfahrthaftpflicht-
versicherung meist inklusive. Außer den
erwähnten Punkten sollte man folgende
Konditionen beachten: Deckungssumme,
Anzahl der erlaubten Piloten, Anzahl 
der Fluggeräte, Abdeckung im Ausland
(Europa und weltweit), erlaubte Flugma-
növer (z.ˇB. automatische Flüge). Hat man
eine Versicherung abgeschlossen, muss
man die Versicherungsbestätigung wäh-
rend jedes Fluges mit sich führen. Am bes-
ten verstaut man sie in derselben Tasche
wie die Drohne.

Im Flugzeug
Drohne versichert und eingepackt, und ab
geht es zum Flughafen. Beim Boarding
warten die nächsten Schwierigkeiten:
Wegen „Zwischenfällen“ mit explodieren-
den Akkus (Stichwort: Samsung Galaxy
Note 7) haben die Fluggesellschaften
 Regeln aufgestellt, wie welche Akkus zu
transportieren sind. Von den Vereinten
Nationen werden sie als „Gefahrengut“
eingestuft. In Bezug auf Drohnen muss
man nur auf die Regeln für die modernen
Lithium-Ionen-Akkus achten.

Die Grundzüge regelt die von der in-
ternationalen Luftverkehrs-Vereinigung
IATA aufgestellte Richtlinie „Provisions
for Dangerous Goods Carried by Passen-
gers or Crew“. Allerdings kann jede Flug-
gesellschaft individuell beschränken, was
sie an Bord lässt. Außerdem passen sich
die Fluglinien schnell neuen Gegeben -
heiten an und schließen beispielsweise
bestimmte Gerätearten aus. Vor dem Flug
sollte man sich also unbedingt auf der
Webseite der Gesellschaft über die aktuell
gültigen Beschränkungen informieren. 

Im Regelfall darf man zwei Akkus mit
bis zu 100 Wh Energie ohne spezielle Ge-
nehmigung mit an Bord nehmen. Sie müs-
sen im Handgepäck transportiert werden
und dürfen nicht ins aufgegebene Gepäck
– so können sie im Brandfall schneller

 gelöscht werden. Sind die Akkus fest ins
Gerät eingebaut, wie beispielsweise bei
den meisten Fernsteuerungen, darf man
sie oft auch aufgeben. Die Kontakte müs-
sen einzeln gegen Kurzschluss geschützt
sein. Dafür reicht es, sie mit Klebeband-
streifen abzukleben. Eine spezielle Ver -
packung ist normalerweise nicht vorge-
schrieben. Bislang kam uns keine Drohne
für den privaten Gebrauch mit mehr als
100 Wh pro Akku unter. Sollte das den-
noch der Fall sein, muss man die Energie-
spender bei der Fluggesellschaft anmel-
den. Ansonsten sollten die gleichen Re-
geln wie für kleinere Akkus gelten. Bei
über 160 Wh nehmen die Fluglinien den
Akku nur noch als Gefahrengut auf.

Ob die Drohne selbst und das Zube-
hör ebenfalls im Handgepäck landen, ist
den Fluggesellschaften egal. Im Hand -
gepäck besteht zumindest die geringere
Wahrscheinlichkeit, dass die Teile beschä-
digt oder gestohlen werden. Besonders
lange Rotoren sollte man vorsichtshalber
aufgeben, da überambitioniertes Sicher-
heitspersonal sie als mögliche Waffe an-
sehen könnte.

Einreise
Ist die Flugreise explosionslos überstan-
den, geht es aus dem Flieger zur Einreise-
kontrolle. An keiner anderen Station der
Reise ist es so wichtig, dass man sich im
Vorhinein informiert hat. In vielen Staaten
gelten ähnliche Drohnengesetze wie in
Deutschland. Die Einfuhr ist dann ohne
Anmeldung erlaubt und die Flug geräte
werden nicht als Gefahr angesehen. Beim
Flug muss man allerdings die nationalen
Regeln wie eine maximale Flughöhe, ob-
ligatorischen Versicherungsschutz oder
No-Flight-Zones beachten. Missachtet
man sie, sind meist Geldstrafen die Folge.

Doch in einigen Staaten gelten ganz
andere Regeln: Drohnen müssen vor oder
während der Einreise angemeldet werden
und man muss damit rechnen, dass diese
Genehmigung während des nächsten
Drohnenflugs kontrolliert wird. Andere
Länder wiederum, unter anderem Krisen-
gebiete, haben den privaten Drohnenim-
port und -flug komplett verboten. Missach-
tet man die Regeln, drohen vereinzelt
sogar Gefängnisstrafen – unter Umständen
schon für den Besitz. Fast alle Länder un-
terscheiden außerdem zwischen privaten
und kommerziellen Flügen. Die hier er-
wähnten Regeln sind auf Erstere bezogen.

Einige Beispiele: Unter den beliebtes-
ten Urlaubsländern der Deutschen waren

geeignete Drohne aussuchen

Haftpflichtversicherung
abschlie ßen

Transportbedingungen der Air-
line checken

Drohnengesetze des Urlaubs -
landes checken

Drohne im Urlaubsland anmel-
den

Stromkontakte aller Akkus ab-
kleben

Einpacken: Drohne, Ladegerät,
Speicherkarte, Fernsteuerung, 

          Akkus, Ersatzrotoren, USB-Kabel,
          Back up-Medium, Versicherungs-
          nachweis

          Los geht’s!

To-do-Liste
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im Jahr 2017 Spanien, Italien und Öster-
reich. In Ersterem gelten ähnliche Gesetze
wie in Deutschland. Die Einreise ist unpro-
blematisch; beim Flug gelten Grenzen für
Flughöhe (120 Meter), Entfernung zum Pi-
loten (500 Meter) und Betriebseinschrän-
kungen (nachts maximal 2 Kilogramm Ge-
wicht und 50 Meter über Grund). In Italien
sieht es zunächst ähnlich aus, dort fordern
die Behörden aber beispielsweise eine
Haftpflichtversicherung, die mindestens
eine Summe von 750.000 Euro abdeckt.
Eine Registrierung des Fluggeräts ist ent-
gegen anders lautenden Gerüchten nicht
notwendig. In Österreich wird es kompli-
ziert, denn die Behörden unterscheiden
verschiedene Arten von Gebieten: unbe-
baut, unbesiedelt, besiedelt und dicht be-
siedelt. Je nachdem, wie viel die Drohne
wiegt, gelten nochmals unterschiedliche
Regeln. Über besiedelten und dicht besie-
delten Gebieten dürfen keine Quadrocop-
ter fliegen, sondern nur Hexa- und Octa-
copter mit Redundanzen. Es müssen also
Rotoren ausfallen können, ohne dass das

Fluggerät abstürzt. Eine Versicherung ist
Vorschrift.

Radikaler gehen Länder wie Saudi-
Arabien, Ägypten oder Mexiko mit dem
Thema um. Grundsätzlich sind dort Droh-
nenflüge (für Ausländer) verboten. Teils
gibt es Ausnahmeregelungen für be-
stimmte kommerzielle Flüge. Will man
dort partout fliegen, sollte man die zustän-
digen Behörden zuvor kontaktieren und
alle Unterlagen während der Einfuhr und
jedem Flug bei sich tragen.

Für die Einreise gilt im Endeffekt das
gleiche wie für die Flugreise: Kurz vor dem
Urlaub muss man sich über die aktuellen
Regelungen der Flugsicherung auf den
 jeweiligen Webseiten informieren. Falls
online keine Informationen zu finden
sind, sollte man die Landesvertretung
hierzulande direkt kontaktieren.

Hunde
Ein letzter Urlaubstipp aus eigener Erfah-
rung: Seien Sie vorsichtig bei Flügen in 
der Nähe von fremden oder streunenden

Hunden. Die Kläffer reagieren meist
 überraschend aggressiv auf die Flug  ge -
räte, bellen sie an, verfolgen sie und
schnappen danach. Immerhin können auf
diese Weise außergewöhnlich kreative
Aufnahmen entstehenˇ…   (hcz@ct.de) c

Nicht jede Drohne ist gleich gut geeig-
net, um durch die halbe Welt ge-
schleppt zu werden. Zwar gibt es zahl-
reiche Hersteller, die mehr oder minder
leicht transportable Multikopter anbie-
ten. Doch nur wenige dieser Fluggeräte
sind für ernstzunehmende Video- und
Fotoaufnahmen konzipiert. Die Preis-
grenze kann man grob bei 200 Euro zie-
hen. Alles darunter wurde tendenziell als
Spielzeug konstruiert. So fehlen bei-
spielsweise wichtige Sensoren, Steuer-
einheiten und starke Motoren, um auch
bei Wind die Position zu halten. Die Ka-
meraqualität reicht, um damit zu spielen
und Kinder bei Laune zu halten. Schöne
Urlaubserinnerungen haben aber etwas
Besseres verdient: Oft zeigen die Fotos
und Videos Artefakte, eine geringe Auf-
lösung oder sind verrauscht.

Außerdem kommt es bei der Aus-
wahl des Fluggeräts darauf an, welche
Art von Reisen man plant: Dem Pau-
schaltourist mit gebuchtem Shuttle-
 Service werden ein paar Gramm mehr
im Hartschalenkoffer nicht so viel aus-
machen wie dem Rucksackreisenden

auf Abenteuerrundtour. Bei vielen Mo-
dellen muss man sich zwischen kom-
pakt und leicht und sperrig und leis-
tungsfähig entscheiden.

Im Premiumsegment trifft man
hauptsächlich auf den wohl populärs-
ten Hersteller von Drohnen für den Pri-
vatgebrauch DJI. Einige Modelle bieten
einen außergewöhnlich guten Kompro-
miss aus zuverlässigen Flugeigenschaf-
ten, hoher Bildqualität und Transport-
eignung. Allerdings lässt sich das der
Hersteller auch gut bezahlen: Das bis-
lang kleinste Modell Spark bekommt
man ohne (dringend empfohlenes) Zu-
behör ab etwa 400 Euro. Auch die Her-
steller Yuneec und Parrot sind einen
Blick wert. Ihre Modelle sind teils deut-
lich preiswerter, aber nicht ganz so
leicht zu verstauen.

Im Idealfall hat die Reisedrohne der
Wahl einklappbare Rotorausleger. Das
Packmaß verkleinert sich dadurch dras-
tisch. Ebenfalls vorteilhaft: zusammen-
klappbare Rotorblätter. Sie sind weniger
schadensanfällig als starre und sparen
Montagezeit. An den Auslegern zusam-

menklappbar sind beispielsweise die DJI
Mavic Air (rund 800 Euro) und die etwas
größere Mavic Pro (rund 900 Euro).

Noch kompakter gebaut, aber nicht
zusammenklappbar sind beispielsweise
die Yuneec Breeze 4K für circa 220 Euro
und die DJI Spark für 580 Euro (Fly More
Combo). In dieser Mini-Klasse muss man
allerdings mit Abstrichen bei der Bild-
qualität und dem Flugverhalten leben.
Die Breeze 4K hat nicht mal einen Gim-
bal, filmt nur in die Richtung, in die die
Drohnennase zeigt und stabilisiert das
Bild nur digital. Ebenso funktioniert die
Parrot Bebop 2. Sie fällt etwas größer
aus und lässt sich nicht zusammenklap-
pen, passt aber in die meisten Koffer
und Rucksäcke und bietet für rund 430
Euro vergleichsweise viel. Ihre Kamera
produziert schönere Fotos und Videos
als die der Breeze 4K, bleibt aber hinter
den teureren DJI-Modellen zurück.

Einen ausführlichen Vergleichstest
der genannten Multikopter finden Sie 
in c’t 15/2017, Seite 76. Die DJI Mavic Pro
haben wir in c’t 5/2018, Seite 51 getes-
tet.

Die ideale Reisedrohne

Akkus muss man im Flieger gegen
Kurzschlüsse schützen. Entweder
verpackt man sie einzeln oder klebt
einfach ihre Kontakte mit Klebeband ab.
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